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VDA-Band 6 
Grundlagen für Qualitätsaudits 

Zertifizierungsvorgaben für VDA 6.1, VDA 6.2, VDA 6.4 
auf Basis der ISO 9001 

 
 

 

 „Abgestimmte Auslegungen“ (SI)  
„Häufig gestellte Fragen” (FAQ) 

 
 

 

Die hier getroffenen Auslegungen und Interpretationen (SI / FAQ) gelten ab 01.01.2010 

Die mitgeltenden Unterlagen zu diesen Vorgaben werden zukünftig in den nachstehenden Regeln: „Abgestimmte Auslegungen“ (SI) und „Häufig gestellte 
Fragen” (FAQ) festgelegt, die durch den VDA QMC in Abstimmung mit dem VDA QMC-Arbeitskreis 6 nach Bedarf herausgegeben werden: 

• eine „Abgestimmte Auslegung / Interpretation“ (SI) ändert die Auslegung einer Regel oder einer Vorgabe, die dann als solche die Grundlage für 
eine Abweichung wird.  

• eine „Häufig gestellte Frage” (FAQ) ist eine Erklärung einer bestehenden Regel oder Vorgabe, 

Diese Regelungen (SI / FAQ) werden durch VDA-QMC (in Abstimmung mit dem VDA-QMC-Arbeitskreis 6) festgelegt und nach Freigabe über die VDA-
QMC-Homepage zur Verfügung gestellt. Sie haben ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung einen verbindlichen Charakter. 

Die Regelungen aus den bisher erschienenen QMC-Reports entfallen mit Erscheinen dieser Unterlage. 
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TEIL I: Abgestimmte Auslegungen / Interpretationen (SI) 
 
SI 1: Audittageberechnung VDA 6.4 mit zusätzlichen Verkaufs-/Servicestandorten 
 
Wenn die Verkaufs-/Servicestandorte keine eigenständigen Gesellschaften sondern  wie Abteilungen einzustufen sind, 
müssen die Audittage nach der Mitarbeiterzahl des Hauptstandortes (ohne die Verkaufs-/Servicestandorte) berechnet 
werden. Die Vertriebs-/Servicestandorte sind stichprobenweise bei jedem Audit zu überprüfen; Stichprobengröße 
mindestens 1 bzw. 20% und je Standort 1 zusätzlicher Audittag. Das Unternehmen erhält 1 Zertifikat; die zusätzlichen 
Standorte können im Anhang zur Zertifikatsergänzung aufgelistet werden. 
Sind die Verkaufs-/Servicestandorte eigenständige Gesellschaften, so können diese  nach VDA 6.2, aber nicht nach 
VDA 6.4 zertifiziert werden. 
 
 
SI 2: Aufteilung der Auditzeit vor Ort 
 
Die erforderlichen Audittage sind nach VDA 6:2008 Basistabelle Seite 28 zu kalkulieren. Diese Zeit ist für die 
Auditierung der Prozesse des Unternehmens aufzuwenden. Maximal 10% dieser Zeit dürfen für das Berichtswesen vor 
Ort angesetzt werden. 
 
 
SI 3: Karenzzeiten für Überwachungsaudits 
 
VDA 6:2008 legt fest, dass bei jährlichen Überwachungsaudits (Zyklus 12 Monate) die Karenzzeit +1/-3 Monate 
beträgt. Bei Zyklus 9 Monate beträt die Karenzzeit +1/-2  Monate und bei Zyklus 6 Monate +1/-1 Monat.  
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SI 4: Kombiaudits ISO/TS 16949 und VDA 6.1 
 
Falls ein Unternehmen eine Zertifizierung nach beiden Standards wünscht, müssen  die Audittage wie folgt kalkuliert 
werden: 
  ISO/TS 16949  = 100% der Audittage nach Rules 3rd edition 01.10.2008 
  und 
  VDA 6.1  =  50% der Audittage nach VDA 6:2008, maximal 2 zusätzliche Audittage 
 
 
SI 5: Kombiaudits ISO/TS 16949 und VDA 6.2 
   
Falls ein Unternehmen eine Zertifizierung nach beiden Standards wünscht, müssen die Audittage wie folgt kalkuliert 
werden: (in Anlehnung an VDA 6:2008, Abschnitt 4.1.2.6) 
 
  ISO/TS 16949  = 100% der Audittage nach Rules 3rd edition 01.10.2008 
  und 
  VDA 6.2  =  nach Tabelle 4.1.2-1 ermittelte Audittage können um max. 1/3  (= 33,3%) reduziert 
         werden. Davon abweichende Festlegungen müssen vom VDA QMC genehmigt werden. 
 
 
SI 6: Verlängerung der Auditorenqualifikation 2nd und 3rd party 
   
Antrag muss vor Ablauf der Gültigkeit der Auditorenzulassung durch das Unternehmen bzw. die 
Zertifizierungsgesellschaft bei der zuständigen Trainingsorganisation eingereicht werden.  
Anträge, die nach Ablauf der Gültigkeit eingereicht werden, werden  zurückgewiesen. In diesen Fällen ist zur 
Wiedererlangung der Auditorenzulassung eine Erstqualifikation erforderlich. 
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TEIL II: Häufig gestellte Fragen (FAQ) 
 
 

FAQ 1: Zertifizierungen nach VDA 6.1, VDA 6.2 und VDA 6.4 basieren auf der ISO 9001. Der Nachweis der 
 Erfüllung der Forderungen aus VDA 6.x erfolgt über die Zertifikatsergänzung zum gültigen ISO 9001 
 Zertifikat. In ISO 17021 sind die Anforderungen an Stellen, die Zertifizierungen durchführen, festgelegt.  
 Diese Anforderungen sind natürlich auch in Bezug auf die Zertifikatsergänzungen zu erfüllen. Bei der 
 Erstellung des VDA 6:2008 wurde deshalb auf eine Wiederholung dieser Forderungen verzichtet.  
 VDA 6:2008 enthält die für die Regelwerke VDA 6.1, 6.2 und 6.4 besonderen bzw. weitergehenden 
 Forderungen. 
 
FAQ 2: Audittageberechnung – VDA 6:2008, Abschnitt 4.1.2.2 
  Beispiele werden demnächst auf der VDA-QMC Homepage  
  http://www.vda-qmc.de/zertifizierung/vda-6x/vda-6x-si-faq/ veröffentlicht. 
 
FAQ 3: Regelung zu externe Berater – VDA 6:2008, Abschnitt 4.1.1 
  Die Stellung des QMB (Festanstellung) muss durch den Auditor verifiziert werden, z.B. Organistionsplan, 
  Stellen-/Funktionsbeschreibung, Schulungsplan, etc.) 
 
FAQ 4: Monitoring der Auditoren – Interner Witnessprozess 
  Die Anforderungen sind in ISO 17021 beschrieben, insbesondere in Abschnitt 7.2 mit den Unterpunkten 
  7.2.11 und 7.2.12, mit der Forderung nach vor-Ort Bewertungen der Auditoren. 
 
FAQ 5: Geltungsbereich auf Zertifikatsergänzungen 
  Der Geltungsbereich auf der Zertifikatsergänzung muss dem auf dem zu Grunde liegenden ISO Zertifikat 
  entsprechen. Der Geltungsbereich kann nur reduziert nicht aber erweitert werden. 
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FAQ 6: Zulassung von Auditoren für weitere Zertifizierungsgesellschaften 
 Grundsätzlich können Auditoren für mehrere Zertifizierungsgesellschaften tätig sein. Jede 
 Zertifizierungsgesellschaft muss die Freigabe eines Auditors für jedes Regelwerk beim VDA QMC vor 
 Einsatz des Auditors beantragen. Dem Antrag ist der Qualifikationsnachweis des Auditors beizufügen. 
 
FAQ 7: Wechsel der Zertifizierungsgesellschaft  -  VDA 6:2008, Abschnitt 4.1.2.5 
 Beim Wechsel der Zertifizierungsgesellschaft ist immer mindestens ein Rezertifizierungsaudit 
 durchzuführen und eine neue Zertifikatsergänzung zu erstellen, die der Gültigkeit des ISO Zertifikats 
 entspricht. Sinnvoll ist es, auch das ISO Zertifikat neu zu erstellen. 
 
FAQ 8: Outsourcing von Zertifizierungsaktivitäten 
  Eine Untervergabe von Zertifizierungsaktivitäten ist grundsätzlich nicht erlaubt. 
 
FAQ 9: Mitteilung des Zertifikatsstatus „withdrawn“ 
  Wenn die Zertifizierungsgesellschaft einer Organisation das Zertifikat entzieht, so ist dies in die VDA 6.x 
  Datenbank einzutragen und der VDA QMC unverzüglich über den Vorgang zu informieren. 
 
FAQ 10: Baustelle nach VDA 6.4 
  Eine Baustelle ist dann vorhanden, wenn Endmontage und Inbetriebnahme der Maschine/Anlage beim 
  Kunden erfolgen. Entscheidend ist, dass während Endmontage und Inbetriebnahme die vom Kunden im 
  Lastenheft geforderten Eigenschaften beeinflusst und sichergestellt werden. 
 
FAQ 11: Ausbildung interner Auditoren 
  Interne Auditoren müssen durch für das jeweilige Regelwerk VDA 6.1, 6.2 oder 6.4 qualifizierte 2nd/3rd 
  party Auditoren ausgebildet werden. Die Qualifikation der 2nd/3rd party Auditoren muss aktuell sein (siehe 
  VDA 6:2008, Kap. 5.3).  
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FAQ 12: Zertifizierung nach VDA 6.1 oder VDA 6.2 
 Eine Zertifizierung nach VDA 6.1 ist nur möglich, wenn durch das Unternehmen an den Teilen/ 
 Komponenten auch wertschöpfende Tätigkeiten durchgeführt werden. In allen anderen Fällen ist der 
 Standard VDA 6.2 anzuwenden. 
 
FAQ 13: Support Function bei Konzernschema 
  Bei Anwendung des Konzernschemas sind in der Datenbank unter Support Function für jeden Standort die 
  unterstützenden Funktionen einzutragen. 
 
FAQ 14: Gültigkeit von VDA 6.1, 6.2 und 6.4 in Verbindung mit ISO 9001:2008 
 Die VDA Bände 6.1, 6.2 und 6.4 behalten weiterhin ihre Gültigkeit. Da für eine Zertifikatsergänzung nach 
 den VDA Standards ein gültiges ISO 9001 Zertifikat erforderlich ist, muss bei der Durchführung der 
 Audits immer die aktuell gültige Ausgabe der ISO 9001 berücksichtigt werden. Eine Anpassung von VDA 
 6.1, 6.2 und 6.4 erfolgt zu gegebener Zeit. 
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TEIL III: Beispiele zur Berechnung der Audittage 
 
Beispiel 1 - Berechnung der Audittage für Unternehmen mit nur einem Standort (VDA 6.x) 

� keine Aufstockung bestehender Qualitätsmanagementsystemen-Zertifizierungen 

� Entwicklungsverantwortung (keine Reduzierung) 

� keine unterstützenden Funktionen an entfernten Standorten 

� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 

Beschaffung 

5 Mitarbeiter 

Produktentwicklung 

25 Mitarbeiter 

Produktion & Verwaltung 

200 Mitarbeiter 

Vertrieb/Vertragsprüfung 

5 Mitarbeiter 

Anzahl der Mitarbeiter gesamt:   235 (5 + 25 + 200 + 5) 

Ein Unternehmen / alle Mitarbeiter an einem Standort 

Richtige Berechnung: 

Produktions-
standort 

Jahr Art des Audits 
Anzahl der 
Mitarbeiter 

Mindestanzahl der Audittage 
gemäß Zertifizierungsvorgaben, 

VDA Band 6 :2008 

Mindestanzahl an Audittagen 
aufgerundet auf den 
nächsten halben Tag 

1 0 Stufe 1 235 1,0 1,0 

1 0 
Stufe 2 der Erst- 

zertifizierung 
235 7,0 7,0 

1 1 & 2 Überwachung 235 3,5 3,5 

1 3 Rezertifizierung 235 5,5 5,5 

Anmerkung: Vorausgesetzt wird keine Veränderung der Berechnungsbasis im 3-jährigen Auditzyklus für: 
 Anzahl der Mitarbeiter, Geltungsbereich, Kunden etc. 
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Beispiel 2 - Berechnung der Audittage für Unternehmen mit nur einem Standort 
� Aufstockung einer bestehenden ISO 9001-Zertifizierung *) 

� keine Entwicklungsverantwortung 

� keine unterstützenden Funktionen an entfernten Standorten 

� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 
Beschaffung 

5 Mitarbeiter 

Produktentwicklung 

25 Mitarbeiter 

 

Produktion & Verwaltung 

200 Mitarbeiter 

Vertrieb/Vertragsprüfung 

5 Mitarbeiter 

 

*)  Alle Audits zur Erweiterung einer bestehenden 

 Zertifizierung sind als Erstzertifizierungsaudit 

 nach den Zertifizierungsvorgaben, 

      VDA Band 6:2008 

Anzahl der Mitarbeiter gesamt:   235 (5 + 25 + 200 + 5) 

Ein Unternehmen / alle Mitarbeiter an einem Standort 

Richtige Berechnung: 

Produktions-
standort 

Jahr 
Art des 
Audits 

Anzahl der 
Mitarbeiter 

Mindestanzahl der 
Audittage gemäß; 

Zertifizierungs-
vorgaben, 3. 

Ausgabe, Tabelle 
5.2 

Reduzierung 

keine 
Entwicklungs-
verantwortung 

Errechnete 
Mindestanzahl 
der Audittage 

maximale 
Reduzierung 

für die 
Aufstockung 

errechnete 
Mindest-

anzahl der 
Audittage 

Mindestanzahl 
an Audittagen 

aufgerundet auf 
den nächsten 
halben Tag 

1 0 Stufe 1 235 1,0 0 1,0 0 1,0 1,0 

1 0 
Stufe 2 

der Erst- 
zertifizierung 

235 7,0 10% 6,3 10% 5,67 6,0 

1 1 & 2 
Über-

wachung 
235 3,5 10% 3,15   

3,5 
 

1 3 
Re-

zertifizierung 
235 5,5 10% 4,95   5,0 

Anmerkung: Vorausgesetzt wird keine Veränderung der Berechnungsbasis im 3-jährigen Auditzyklus für: Anzahl der Mitarbeiter, Geltungsbereich, Kunden etc. 
 
Anmerkung: Die Reduzierung für eine Aufstockung der Zertifizierung wird nur für das Erstzertifizierungsaudit gewährt, für Überwachungs- und Rezertifizierungsaudits 

wird keine Reduzierung gewährt. 
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Beispiel 3 - Berechnung der Audittage für Unternehmen mit einem Produktionsstandort und unterstützenden Funktionen an drei entfernten Standorten 

� keine Aufstockung bestehender Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierungen) 

� Entwicklungsverantwortung (keine Reduzierung) 

� unterstützende Funktionen an drei entfernten Standorten 

� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 
     
 Unterstützungsfunktion 

Standort 2 

Beschaffung 

5 Mitarbeiter 

 Unterstützungsfunktion 

Standort 3 

Produktentwicklung 

25 Mitarbeiter 

 

     
 

Standort 1 

Produktion & Verwaltung 

200 Mitarbeiter 

 Unterstützungsfunktion 

Standort 4 

Vertrieb/Vertragsprüfung 

5 Mitarbeiter 

 

     

Anzahl der Mitarbeiter gesamt:   235 (5 + 25 + 200 + 5) 

Ein Unternehmen / alle Mitarbeiter an einem Produktionsstandort 

Richtige Berechnung: 

Produktions-
standort 

Jahr Art des Audits 
Anzahl der 
Mitarbeiter 

Mindestanzahl der Audittage 
gemäß Zertifizierungsvorgaben, 

VDA Band 6 :2008 

Mindestanzahl an Audittagen 
aufgerundet auf den 
nächsten halben Tag 

1 0 Stufe 1 235 1,0 1,0 

1 0 
Stufe 2 der Erst- 

zertifizierung 
235 7,0 7,0 

1 1 & 2 Überwachung 235 3,5 3,5 

1 3 Rezertifizierung 235 5,5 5,5 

Anmerkung: Vorausgesetzt wird keine Veränderung der Berechnungsbasis im 3-jährigen Auditzyklus für: Anzahl der Mitarbeiter, Geltungsbereich, 
 Kunden etc. 
 



Ausgabe 02 / Issue 02 
Januar / January 2010 

Seite / Page -10- 
 

Beispiel 4 -  Berechnung der Audittage für Unternehmen mit einem Produktionsstandort und unterstützenden Funktionen an drei entfernten 
  Standorten 

� keine Aufstockung bestehender Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierungen 

� Entwicklungsverantwortung (keine Reduzierung) 

� unterstützende Funktionen an drei entfernten Standorten (Standort 3 anteilig berücksichtigt) 

� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 
 

 
  Unterstützungsfunktion / Standort 3 

Produktentwicklungszentrum, 401 Mitarbeiter gesamt 

 

         
 Unterstützungsfunktion 

Standort 2 

Beschaffung 

5 Mitarbeiter 

  Anzahl der Mitarbeiter, 

die dem 

Produktionsstandort 

zugeordnet sind: 

25 Mitarbeiter 

  Anmerkung: Für die Berechnung der Mindestanzahl an 
Audittagen werden nur die Mitarbeiter der 
Unterstützungsfunktion des entfernten Standortes 
berücksichtigt, die den Produktionsstandort (Standort 1) 
unterstützen. 

 

         
          

Standort 1 

Produktion & Verwaltung 

200 Mitarbeiter 

  Unterstützungsfunktion 

Standort 4 

Vertrieb/Vertragsprüfung 

5 Mitarbeiter 

    

         

Anzahl der Mitarbeiter gesamt:   235 (5 + 25 + 200 + 5) 

Ein Unternehmen / alle Mitarbeiter an einem Produktionsstandort 

Richtige Berechnung: 

Produktions-
standort 

Jahr Art des Audits 
Anzahl der 
Mitarbeiter 

Mindestanzahl der Audittage 
gemäß Zertifizierungsvorgaben, 

VDA Band 6 :2008 

Mindestanzahl an Audittagen 
aufgerundet auf den 
nächsten halben Tag 

1 0 Stufe 1 235 1,0 1,0 

1 0 
Stufe 2 der Erst- 

zertifizierung 
235 7,0 7,0 

1 1 & 2 Überwachung 235 3,5 3,5 

1 3 Rezertifizierung 235 5,5 5,5 

Anmerkung: Vorausgesetzt wird keine Veränderung der Berechnungsbasis im 3-jährigen Auditzyklus für: 
 Anzahl der Mitarbeiter, Geltungsbereich, Kunden etc. 
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Beispiel 5 -  Berechnung der Audittage für Unternehmen mit mehreren Produktionsstandorten und unterstützenden Funktionen an einem 
  entfernten Standort (Kein Konzernschema) 
 
� eine unterstützende Funktion an einem entfernten Standort, die alle drei Produktionsstandorte 

unterstützt; alle drei Produktionsstandorte erhalten ein eigenes Zertifikat 

� keine Aufstockung bestehender Qualitätsmanagementsystem-Zertifizierungen 

� Entwicklungsverantwortung (keine Reduzierung) 

� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 

       

 
Produktionsstandort 1 

200 Mitarbeiter 

 Produktionsstandort 2 

100 Mitarbeiter 
 

Produktionsstandort 3 

475 Mitarbeiter 
 

 
 

     

 

 

 Unterstützende Funktion 

am entfernten Standort 4 

60 Mitarbeiter 

   

       
 Bei vollständiger Unterstützung der Produktionsstandorte wird die Anzahl der Mitarbeiter 

der Unterstützungsfunktion prozentual den drei Produktionsstandorten für die Berechnung 

der Mindestanzahl an Audittagen zugeordnet 

 

Richtige Methode für die Zuordnung der Mitarbeiter der unterstützenden Funktion 
zu den Standorten: 

Produktionssta
ndorte 

Anzahl der 
Mitarbeiter 

am Standort 

Anzahl der Mitarbeiter in % 

(Standortmitarbeiter / 775) 

zugeordnete Mitarbeiter der unter 
stützenden Funktion am entfernten 
Standort 4              (%-Anteil x 60) 

Gesamtanzahl der Mitarbeiter 
für die Berechnung der 

Mindestanzahl an Audittagen 

1 200 26 % 16 216 
2 100 13 % 8 108 
3 475 61 % 37 512 
 Gesamt = 775    
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Richtige Berechnung:  *) Erstzertifizierung = Stufe 2 der Erstzertifizierung 

Produktions-
standort 

Jahr Art des Audits 
Anzahl der 
Mitarbeiter 

Mindestanzahl der Audittage 
gemäß Zertifizierungsvorgaben, 

VDA Band 6 :2008 

Mindestanzahl an Audittagen 
aufgerundet auf den 
nächsten halben Tag 

1 0 Stufe 1 216 1,0 1,0 

1 0 *) 
Erstzertifizierung 216 7,0 7,0 

1 1 & 2 Überwachung 216 3,5 3,5 

1 3 Rezertifizierung 216 5,5 5,5 
      2 0 Stufe 1 108 0,5 0,5 

2 0 *) 
Erstzertifizierung 108 6,0 6,0 

2 1 & 2 Überwachung 108 3,0 3,0 

2 3 Rezertifizierung 108 4,5 4,5 
      3 0 Stufe 1 512 1,0 1,0 

3 0 *) 
Erstzertifizierung 512 9,0 9,0 

3 1 & 2 Überwachung 512 4,5 4,5 

3 3 Rezertifizierung 512 7,0 7,0 

Anmerkung: Vorausgesetzt wird keine Veränderung der Berechnungsbasis im 3-jährigen Auditzyklus für: 
 Anzahl der Mitarbeiter, Geltungsbereich, Kunden etc. 
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Beispiel 6 - Berechnung der Audittage nach dem Konzernschema 

� keine Aufstockung bestehender Qualitätsmanagementsystem- Zertifizierungen 

� drei Produktionsstandorte 

� Zentrale befindet sich am Standort 1 

� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 

 
Zentrale + Produktion 1 

650 Mitarbeiter 
 

Produktionsstandort 2 

250 Mitarbeiter 
 

Produktionsstandort 3 

500 Mitarbeiter 
 

       

Richtige Berechnung von Erstzertifizierungs-, Überwachungs- und Rezertifizierungsaudits: 

Standort 

Anzahl der 
Mitarbeiter 

am 
Standort 

Mindestanzahl 
der Audittage 

gemäß 
Zertifizierungsvor

gaben, 
VDA Band 6 

:2008 

Konzernschema 

 

Reduzierung für 
Stufe 1 

Mindestanzahl 
der Audittage 

gemäß 
Zertifizierungsvo

rgaben, 
VDA Band 6 

:2008 

Konzernschema 

(Anzahl der 
Standorte 3) 

Reduzierung in 
% 

Mindestanzahl an 
Audittagen nach 
Konzernschema 

(Mindestanzahl an 
Audittagen x 0,8) 

Mindestanzahl an 
Audittagen 

aufgerundet auf den 
nächsten halben Tag 

1-1. Stufe 650 1,0 1,0    1,0 
1-2. Stufe 650   10,0 20 % 8,0 8,0 

Überw. 650   5 20 % 4,0 4,0 
Rezert 650   7,5 20 % 6,0 6,0 

2-1. Stufe 250 1,0 0,5    0,5 
2-2. Stufe 250   7,0 20 % 5,6 6,0 

Überw. 250   3,5 20 % 2,8 3,0 
Rezert 250   5,5 20 % 4,4 4,5 

3-1. Stufe 500 1,0 1,0    1,0 
3-2. Stufe 500   9,0 20 % 7,2 7,5 

Überw. 500   4,5 20 % 3,6 4,0 
Rezert 500   7,0 20 % 5,6 6,0 

    

Anmerkung: Weitere Reduktionen sind bei Anwendung des Konzernschemas nicht zulässig. 
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Beispiel 7 - Berechnung der Audittage für Organisationen mit Filialnetz (VDA 6.2) 

� keine Aufstockung bestehender Qualitätsmanagementsystem- Zertifizierungen 
� 1 Zentrale mit 30 Filialen 
� Alle Filialen bieten die gleichen Leistungen an und werden von der Zentrale gesteuert 
� jährliche Überwachungsaudits (2 Audits über den 3-jährigen Auditzyklus) 
 

Mitarbeiter Stufe 1 Zert-Audit 1.Ü 2. Ü Re-Zert 1. Ü 2. Ü Re-Zert
Zentrale  80 0.5 5.5 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 4.0
Filiale 1 15 3.0 3.0 3.0
Filiale 2 22 3.0 3.0 3.0
Filiale 3 41 3.5 3.5 3.5
Filiale 4 12 3.0 3.0 3.0
Filiale 5 15 3.0 3.0 3.0
Filiale 6 18 3.0 3.0 3.0
Filiale 7 10 0.5 2.0 2.0 2.0
Filiale 8 33 3.5 3.5 3.5
Filiale 9 19 3.0 3.0 3.0
Filiale 10 14 3.0 3.0 3.0
Filiale 11 17 3.0 3.0
Filiale 12 16 3.0 3.0
Filiale 13 19 3.0 3.0
Filiale 14 21 0.5 3.0 3.0
Filiale 15 25 3.0 3.0
Filiale 16 14 3.0 3.0
Filiale 17 23 3.0 3.0
Filiale 18 25 3.0 3.0
Filiale 19 14 3.0 3.0
Filiale 20 13 3.0 3.0
Filiale 21 17 3.0 3.0
Filiale 22 16 3.0 3.0
Filiale 23 18 3.0 3.0
Filiale 24 14 3.0 3.0
Filiale 25 15 3.0 3.0
Filiale 26 22 3.0 3.0
Filiale 27 41 0.5 3.5 3.5
Filiale 28 12 3.0 3.0
Filiale 29 15 3.0 3.0
Filiale 30 18 3.0 3.0

2.0 35.5 33.0 33.5 34.0 33.0 33.5 34.0
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